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DIESE AUSGABE ERSCHEINT AUCH ONLINE

Freitag, 26. Juli 2024

     WASSERRADFEST 
        der Freiwilligen Feuerwehr 

Abteilung Simmersfeld 

 

SAMSTAG, 
27. JULI 2024  

18 Uhr | Festbeginn      
20 Uhr | Tanz- und  

Stimmungsmusik  
21 Uhr | Barbetrieb  

Bei Einbruch der Dunkelheit 
stimmungsvolle Beleuchtung  
des Wasserrads und der  
Oberen Woog. 

SONNTAG, 
28. JULI 2024 

11 Uhr  | Kirche im Grünen 

12 Uhr  | Mittagessen 

   Schweinegeschnetzeltes mit Spätzle 

13 Uhr  | Unterhaltung mit dem MV Simmersfeld 

14 Uhr  | Kaffee & Kuchen  

An beiden Tagen verwöhnen wir Sie mit kühlen Getränken, 
Pommes und Speisen vom Grill. 

Bei Einbruch der Dunkelheit
stimmungsvolle Beleuchtung 

Kirche im Grünen

Schweinegeschnetzeltes mit Spätzle
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Dienstag, 30.07.2024
Kur-Apotheke, Dornstetten, 
Hauptstraße 42, Tel: 07443 6545
Hermann-Hesse-Apotheke, Ebhausen, 
Nagolder Straße 66/3, Tel: 07458 99840
Mittwoch. 31.07.2024
Apotheke am Markt, Pfalzgrafenweiler, 
Marktplatz 12, Tel: 07445 2336
Marien-Apotheke, Rottenburg am Neckar 
(Ergenzingen), Utta-Eberstein-Straße 25, 
Tel: 07457 94370
Donnerstag, 01.08.2024
Stadt-Apotheke, Nagold, Marktstraße 1, 
Tel: 07452 5037
Stadt-Apotheke, Neubulach, 
Calwer Straße 22, Tel: 07053 6000
Der Notdienst wechselt täglich.  
Beginn und Ende jeweils 8.30 Uhr
Aktuelle Änderungen und die Lage der 
Apotheken können im Internet unter www.
apotheken.de in Erfahrung gebracht wer-
den. Ebenfalls kann die nächste dienstha-
bende Apotheke über die Auskunfts-Tele-
fon-Nr. 11883 gefunden werden.

Soziale Dienste
Evangelischer Tageselternverein im 
Landkreis Calw e. V.
Marion Sailer-Spies
Kontakt: 07452 8410-70
m.sailer-spies@diakonie-nsw.de
Internet: www.diakonie-nordschwarzwald.de
Diakoniestation Altensteig
Am Brunnenhäusle 3
Häusliche Kranken- und Altenpflege, 
Nachbarschaftshilfe u. hauswirtschaftliche 
Versorgung, Betreuungsdienst, Betreu-
ungsgruppe für Menschen mit Demenz, 
Essen auf Rädern, Hausnotruf, Pflegean-
leitung, Hospizdienst
Mo., - Fr., 8.30 - 12.00 Uhr
und 13.00 - 16.00 Uhr, Tel.: 07453 9323-0
Hospizgruppe: Tel.: 07453 9323-25
Evangelischer Diakonieverband im 
Landkreis Calw
www.kreisdiakonie-calw.de
Diakonische Bezirksstelle Nagold
Hohestr. 8, 72202 Nagold
Tel.: 07452 841029, Fax: 074522 841044
post@diakonie-nagold.de
Müttergenesungs- und Mutter-Kind-Kuren
Psychosoziale Familien- und Lebens-
beratung
Offene Sprechstunde:
Dienstag und Donnerstag 10:30 - 12 Uhr 
und 15 - 16:30 Uhr oder Termin nach Ver-
einbarung
Landratsamt Calw
Fachdienst Kindertagespflege
Ansprechpartnerinnen: Silvia Murphy & 
Martina Haag
Termine n. Vereinbarung unter
Tel.: 07051 160-146, Fax 07051 795-146; 
E-Mail: Silvia.Murphy@kreis-calw.de oder 
Martina.Haag@kreis-calw.de
Infektionsschutzbelehrungen für Be-
schäftigte in Lebensmittelbetrieben 
und Küchen
nach Vereinbarung, Tel. 07051 160-907
Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfe
Tel. 07051 160-199, E-Mail: selbsthilfe@
kreis-calw.de
STI – Test- und Beratungsstelle für se-
xuell übertragbare Infektionen
nach Vereinbarung, Tel. 07051 160-928

Wochenenden und Feiertagen. Während 
der Öffnungszeiten ist ein Arzt vor Ort in 
der Notfallpraxis. Die Patienten können 
dann direkt ohne Voranmeldung in die 
Praxis kommen. Können Patienten nicht 
in die Notfallpraxis kommen, weil sie bei-
spielsweise bettlägerig sind, erreichen Sie 
unter der Telefonnummer 116 117 den 
Arzt im Bereitschaftsdienst, der für me-
dizinisch notwendige Hausbesuche ein-
geteilt ist. Diese Nummer gilt auch, wenn 
Patienten außerhalb der Öffnungszeiten 
der Notfallpraxis in der Nacht Kontakt 
mit dem diensthabenden Arzt aufnehmen 
möchten, weil sie medizinische Hilfe be-
nötigen. Rufnummer für den ärztlichen 
Notfalldienst (allgemein,- kinder-, au-
gen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst) 
116117 (Anruf ist kostenlos)
Allgemeine Notfallpraxis Nagold
Kreisklinikum Calw-Nagold – Kliniken Nagold
Röntgenstr. 20, 72202 Nagold
Öffnungszeiten: Sa., So., und Feiertage 
von 10 bis 18 Uhr.
Kinder Notfallpraxis 
Calw/Freudenstadt
Krankenhaus Freudenstadt
Karl-von-Hahn-Str. 120, 72250 Freudenstadt
Öffnungszeiten: Sa., So., und Feiertage 
von 9 bis 14 Uhr.
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht 
mit dem Rettungsdienst zu verwechseln, 
der in medizinischen Notfällen zu rufen 
ist. Dazu gehören insbesondere Verdacht 
auf Schlaganfall oder Herzinfarkt, starke 
Blutungen, Atemnot oder Vergiftungen. In 
diesen Fällen ist sofort die 112 anzurufen.

Kinderärztlicher Notdienst:
Orte: alle Orte des Kreises Calw
Telefon: 116 117

Augenärztlicher Notdienst:
Orte: alle Orte des Kreises Calw
Telefon: 116 117

Zahnärzte
Der zahnärztliche Notfalldienst ist unter der 
Telefonnummer 01801 116 116 (0,039 €/
min) zu erreichen sowie im Internet unter 
www.kzvbw.de abrufbar. Hier erhalten Sie 
Auskunft, welche Zahnarztpraxen in Ihrer 
unmittelbaren Umgebung Notdienst haben.

Tierärzte
Bitte wenden Sie sich an Ihren Haustier-
arzt.
Der Wochenenddienst beginnt am Freitag-
abend und endet Sonntagnacht, jedoch nur, 
wenn der Haustierarzt nicht erreichbar ist.

Apotheken
Notdienstplan Raum Altensteig

Freitag, 26.07.2024
Rosen-Apotheke am Turm, Nagold, Turm-
straße 4, Tel: 07452 84060
Samstag, 27.07.2024
Rosen-Apotheke, Altensteig, Rosenstraße 
55, Tel: 07453 7112
Apotheke, Wildberg, Marktstraße 20, Tel: 
07054 5132
Sonntag, 28.07.2024
Waldach-Apotheke, Waldachtal (Salzstet-
ten), Hauptstraße 18, Tel: 07486 855
Rathaus-Apotheke, Bondorf (Kreis Böb-
lingen), Hindenburgstraße 31, Tel: 07457 
8222
Montag, 29.07.2024
Pinguin-Apotheke, Nagold, Turmstraße 
20, Tel: 07452 2003

Öffnungszeiten 
der Gemeinde-
verwaltung

Wichtige Rufnummern
Rathaus Simmersfeld:  Tel. 9320-0
Fax  9320-30
Förster:  0171 3368654
Bauhof:  706
Albblickschule:  4189985
Kita Albblickzwerge:  9109074
Bürgermeisteramt
Montag 08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch 08.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr
Freitag 08.00 – 11.30 Uhr

Gemeindekasse
Montag 08.30 – 12.00 Uhr
Dienstag 08.30 – 12.00 Uhr
Mittwoch 08.30 – 12.00 Uhr

15.00 – 18.30 Uhr
Donnerstag 08.30 – 12.00 Uhr
Freitag 08.30 – 11.30 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag sind 
Termine auch am Nachmittag möglich, wir 
bitten um eine telefonische Terminverein-
barung!

Not-/Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Orte: Aichhalden, Altensteig, Altensteig-
dorf, Berneck, Beuren, Egenhausen, 
Ettmannsweiler, Fünfbronn, Garrweiler, 
Grömbach, Heselbronn, Hornberg, Len-
genloch, Monhart, Oberweiler, Simmers-
feld, Spielberg, Überberg, Walddorf, Wart, 
Wörnersberg
Telefon: 116 117
Patientinnen und Patienten können zu den 
Öffnungszeiten ohne vorherige Anmeldung 
in die Notfallpraxis kommen. Für nicht geh-
fähige Patienten kann in dringenden Fällen 
und einer erforderlichen Akutbehandlung 
ein Hausbesuch über die 116117 ange-
fragt werden. Bei medizinischen Notfällen, 
insbesondere bei Verdacht auf Herzinfarkt 
und Schlaganfall, muss sofort der Ret-
tungsdienst unter der 112 alarmiert wer-
den.
Die Kassenärztliche Vereinigung Ba-
den-Württemberg (KVBW) muss vo-
rübergehend die Öffnungszeiten der 
allgemeinen Notfallpraxen in Baden-
Württemberg einschränken. Hinter-
grund ist ein Urteil des Bundessozial-
gerichtes (BSG), das weitreichende 
Konsequenzen für den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst hat und daher An-
passungen an der Struktur erforder-
lich macht. Diese Änderung gilt ab 
25.10.2023 und vorerst bis auf Weiteres.
In der Region Nagold und Horb am Neckar 
wurde der ärztliche Bereitschaftsdienst 
zum 01.02.2014 neu geregelt. Der ärztli-
che Bereitschaftsdienst ist für die ärztliche 
Hilfe zuständig, wenn die Arztpraxen ge-
schlossen sind, also in der Woche abends 
und in der Nacht sowie an den Wochen-
enden und Feiertagen. Die zentrale Not-
fallpraxis am Klinikum Nagold übernimmt 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst an den 
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Anlaufstelle sexuelle Gewalt
Termine nach Vereinbarung

Pflegestützpunkt im Landkreis Calw
Wir beraten pflegebedürftige Menschen und 
ihre Angehörigen kostenfrei und neutral.
Unsere Kontaktzeiten:
Montag – Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 – 18.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Tel.: 07051 160329

Ambulante Krebsberatungsstelle für den 
Landkreis Calw
Angebot für Betroffene und Angehörige einer Krebserkrankung beim 
Diakonieverband nördlicher Schwarzwald in Nagold, Hohe Straße 8, 
72202 Nagold. Telefonische Kontaktaufnahme unter 07452 841029 
oder per E-Mail unter krebsberatung@diakonie-nsw.de.

Onyx Beratungsstelle

Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen des Landkreises Calw
–  Vertrauliche Beratung bei sexualisierter Gewalt an Kindern und 

Jugendlichen für Betroffene, Angehörige und Vertrauenspersonen
– Gemeinsame Erarbeitung von Handlungskonzepten
–  Verleih von Präventionskoffern für verschiedene Altersgruppen 

an Fachkräfte
Kontakt: Freudenstädter Str. 30, 72202 Nagold, Tel. 07051 160-
7380; E-Mail: onyx@kreis-calw.de oder www.kreis-calw.de/onyx
Schuldnerberatung
Offene Sprechstunde:
Mittwoch 15:00 bis 17:30 Uhr oder Termin nach Vereinbarung
Migrationserstberatung
Termin nach Vereinbarung
Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention 
und Rehabilitation, Fachstelle Sucht
Bahnhofstr. 31, 75365 Calw, Tel. 07051 93616,
Fax 07051 936188, E-Mail: fs-calw@bw-lv.de
Beratungsgespräche sind nach Terminvereinbarung möglich.
Soziale Hilfen
„WEISSER RING“ – Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von 
Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V. Infotele-
fon 01803 343434, Außenstelle Calw, Tel. 07082 4131725.
Deutsches Rotes Kreuz
DRK-Kreisverband Calw e. V.
Geschäftsstelle
Rudolf-Diesel-Straße 15, 75365 Calw
Telefon: 07051 7009-0, Fax: 07051 7009-1999
E-Mail: info@drk-kv-calw.de, Internet: www.drk-kv-calw.de
Notfallrettung/Feuerwehr Telefon: 112
Krankentransport Telefon: 07051 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Telefon 116117
Soziale Dienste
Mobilruf, Hausnotruf, „Essen auf Rädern“, Fahrdienste, Ge-
sundheitsprogramme (Gymnastikgruppen / Aktivierende 
Hausbesuche)
Sabine Wiegand, Telefon: 07051 7009-4444
E-Mail: sabine.wiegand@drk-kv-calw.de
Daniel Vejsada, Telefon: 07051 7009-4444
E-Mail: daniel.vejsada@drk-kv-calw.de
Fax: 07051 7009-4119
Rotkreuz-Kurse
z. B. Erste Hilfe oder Ersthelfer in Betrieben
Werner Schlotter, Telefon: 07051 7009-3300
E-Mail: ausbildung@drk-kv-calw.de
Tagespflege
Tagespflege „Tagestreff alte Honigfabrik“
Calwer Straße 65a, 75399 Unterreichenbach
Christiane Revez Mohr, Telefon: 07235 421981-10
christiane.revez-mohr@drk-calw-sd.de
Tagespflege „Tagestreff Calw“
Mörikestraße 4, 75365 Calw-Stammheim
Christiane Revez Mohr, Telefon: 07051 7009-6200
christiane.revez-mohr@drk-calw-sd.de

Tel.: 07051 160 329
 
 
 

Wohlfahrts- und Sozialarbeit
Betreuung im häuslichen Bereich, Seniorentagesausflüge, Patien-
tenbetreuung, Glücksmomente
Birgit Klaus, Telefon: 07051 7009-3230
E-Mail: birgit.klaus@drk-kv-calw.de
Dauerpflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Pflegezentrum „Am Lemberg“, Mörikestraße 22, 72202 Nagold
Telefon: 07452 63104-340
E-Mail: info@drk-calw-sd.de, Internet:www.drk-calw-sd.de
Auskünfte rund um Ihre Mitgliedschaft
Gudrun Seeger, Telefon 07051 7009-3400
E-Mail: gudrun.seeger@drk-kv-calw.de
Pflege- und Seniorenhotline
Kostenlose Beratungshotline
Telefon: 07051 7009-5555
Erreichbarkeit: Jeden Mittwoch und Freitag von 16.00-19.00 Uhr
Landratsamt Calw
Betreuungsbehörde
Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten und Betreu-
ungsverfügungen
Unterschriftsbeglaubigungen auf Vorsorgevollmachten und Be-
treuungsverfügungen
Informationen zum Betreuungsrecht
Kontakt: 07051 160-217

EUTB Ergänzende 
unabhängige Teilhaberberatung

Im Landkreis Calw Beratungsangebot für Menschen mit 
Behinderung zu Fragen der Teilhabeleistungen
Beratungsstelle in der Urschelstiftung (Burgcenter)
1a Zugang Beratungsgesellschaft mbH
Zwingerweg 2, 72202 Nagold
Tel.: 0162 6093821
E-Mail: teilhabeberatung@1a-zugang.de
Beratungen finden nach telefonischer Terminvereinbarung statt.
Wir bieten auch aufsuchende Beratung an.

Termine/Veranstaltungen

Freitag, 26. Juli
Bergfest und Helferfest FFW Abt. Aichhalden-Oberweiler
Samstag – Sonntag, 27. – 28. Juli
Wasserradfest FFW Abt. Simmersfeld
Sonntag, 28. Juli
Gottesdienst im Grünen beim Wasserradfest
Sonntag, 04. August
14:00 Uhr Kirchle in Beuren mit anschließendem Kirchleskaffee 
des Kirchenchor Ettmannsweiler/Beuren ab 15:00 Uhr im Bürger-
haus Beuren
Montag, 05. August
20:00 Uhr Übung FFW Abt. Aichhalden-Oberweiler mit Beuren
Donnerstag, 15. August
12:00 Uhr Senioren-Mittagstisch in der Baiermühle
Freitag, 23. August
20:00 Uhr Übung FFW Abt. Aichhalden-Oberweiler
Samstag, 31. August
17:00 Uhr Übung FFW Abt. Simmersfeld
Freitag, 06. September
20:00 Uhr Übung FFW Abt. Aichhalden-Oberweiler mit Beuren
Samstag, 07. September
Altpapiersammlung des SV Ettmannsweiler
Sonntag, 08. September
Mitarbeitertag der evangelischen Kirche
Dienstag, 10. September
09:00 Uhr Schulanfangsgottesdienst
14:30 Uhr Seniorencafé in Aichhalden
Samstag, 14. September
Einschulungsfeier Albblickschule
Backen im Backhaus Ettmannsweiler
09:00 Uhr Einschulungsgottesdienst
Sonntag, 15. September
Gottesdienst im Grünen bei den Schnaitbachhexen



Nummer 30
Freitag 26. Juli 20244

Amtliche Mitteilungen

Gemeinderatssitzung

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Mittwoch, 
25. September 2024, um 20.00 Uhr im Sitzungssaal des Rat-
hauses Simmersfeld, statt. Interessenten sind zur Teilnahme 
herzlich eingeladen.
Für die Zuhörer und die Presse liegen die Vorlagen, die den Ge-
meinderäten zur Vorbereitung zugesandt werden, – wie üblich – 
im Sitzungssaal auf. Auf die ortsübliche Bekanntgabe gemäß § 34 
GemO an der Rathaustafel und den Bekanntmachungstafeln wird 
hingewiesen.

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 
„INTERKOM Enz-Nagold – 3. Erweiterung“, 
Simmersfeld Öffentlichkeitsbeteiligung

Die Zweckverbandsversammlung des INTERKOM Enz-Nagold 
hat am 29.11.2023 in öffentlicher Sitzung beschlossen, für einen 
Geltungsbereich mit 12 ha bzw. 15 ha einen qualifizierten Bebau-
ungsplan nach §§ 2 Abs. 1 und 30 BauGB und die Satzung zu 
den Örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 Abs. 7 LBO mit der 
Bezeichnung „INTERKOM Enz-Nagold – 3. Erweiterung“, Sim-
mersfeld aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss wurde in den 
Amtsblättern der Zweckverbandskommunen am 06.12.2023 
bzw. 08.12.2023 sowie auf der Homepage der Stadt Altensteig 
am 01.12.2023 öffentlich bekannt gemacht.
In der öffentlichen Sitzung vom 11.04.2024 hat die Zweckver-
bandsversammlung des INTERKOM Enz-Nagold die Änderung des 
Aufstellungsbeschlusses vom 29.11.2023 wie folgt beschlossen:
Für einen reduzierten Geltungsbereich mit einer Fläche von 10 ha 
gemäß Lageplan vom 18.03.2024 soll ein qualifizierter Bebau-
ungsplan nach §§ 2 Abs. 1 und 30 BauGB und die Satzung zu 
den Örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 Abs. 7 LBO mit der Be-
zeichnung „INTERKOM Enz-Nagold – 3. Erweiterung“, Simmers-
feld aufgestellt werden.
Die Abgrenzung des geänderten Geltungsbereichs gemäß Lage-
plan vom 18.03.2024 ist der nachstehenden Darstellung zu ent-
nehmen:

Der geänderte Aufstellungsbeschluss wurde in den Amtsblättern 
der Zweckverbandskommunen am 17.04.2024, 19.04.2024 bzw. 
26.04.2024 sowie auf der Homepage der Stadt Altensteig am 
15.04.2024 öffentlich bekannt gemacht.

Planungsziel:
Im sich derzeit noch im Verfahren befindlichen sachlichen Teilflä-
chennutzungsplan „Hochnagoldtal 2035 – Gewerbe“ (FNP) sind in 
Simmersfeld Planflächen für die Erweiterung der Gewerbeflächen 
mit 10 ha für das INTERKOM Enz-Nagold und 5 ha für die Ge-
meinde Simmersfeld vorgesehen.

Nach Gesprächen mit einem großen bereits im INTERKOM Enz-
Nagold ansässigen Betrieb muss nun die geplante Erweiterung 
der Gewerbeflächen in Simmersfeld aktiv vorangetrieben werden. 
Der Betrieb beabsichtigt auf einer Fläche von mind. ca. 6 ha ein 
großes neues Werk zu errichten, welches bis Ende 2026 fertig-
gestellt sein soll. Parallel zum Flächennutzungsplanverfahren soll 
daher das Bebauungsplanverfahren durchgeführt werden, um die 
Flächen für das neue Werk rechtzeitig zur Verfügung stellen zu 
können.
Da der Großteil der Flächen für einen im angrenzenden Gebiet 
bereits ansässigen Betrieb entwickelt werden soll, wird die Aus-
weisung wie im Bestandsgebiet als Industriegebiet erfolgen. Be-
triebswohnungen sollen aus immissionsschutzrechtlichen Grün-
den nicht zulässig sein. Die interne Erschließung mit Wasser, 
Abwasser, Strom wird voraussichtlich über den Bestand des Be-
triebs erfolgen. Sollte im weiteren Verfahrensverlauf eine interne 
Erschließung erforderlich werden, wird die Planung entsprechend 
angepasst. Die Oberflächenentwässerung muss als äußere Er-
schließung neu organisiert werden.

Verfahrensverlauf und Information über bisher vorliegende 
Unterlagen und Untersuchungsergebnisse:
Der Bebauungsplan soll gemäß §§ 2 und 30 BauGB als quali-
fizierter Bebauungsplan aufgestellt werden. In einem (nicht öffent-
lichen) Scopingtermin am 14.02.2024 mit Teilnahme der betrof-
fenen Fachbehörden, der Fachplaner sowie der Geschäftsstelle 
des Zweckverbands wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für das Bauleitplanverfahren sowie die erforderlichen gutachter-
lichen Untersuchungen abgestimmt. Zwischenzeitlich liegen erste 
Ergebnisse der gutachterlichen Untersuchungen sowie ein ers-
ter Bebauungsplanentwurf vor, sodass im nächsten Verfahrens-
schritt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 
1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgen kann.

Bebauungsplanentwurf (Reinmold-Nöther vom 12.07.2024)
Inzwischen hat das Büro Reinmold-Nöther einen Bebauungsplan-
Vorentwurf ausgearbeitet. Im Einzelnen gilt für den Bebauungs-
planvorentwurf sowie den Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften 
der zeichnerische Teil (Lageplan) vom 12.07.2024 sowie die Be-
gründung und der schriftliche Teil jeweils vom 12.07.2024.
Bei der Abgrenzung des Geltungsbereichs wurde nun ein Teil des 
südlich angrenzenden Bestandsgebiets zur Aufhebung des dort 
nicht mehr benötigten Waldabstands einbezogen. An der nörd-
lichen neuen Gebietsgrenze wurde der Waldabstand mit 30 m be-
rücksichtigt. Ebenso der straßenrechtliche Abstand mit 15 m zur 
Kreisstraße (K4369 - Oberweiler Straße).
Im Plangebiet wird ein eingeschränktes Industriegebiet (GIe) 
festgesetzt, einzelne (separat aufgelistete) Nutzungen sowie Be-
triebswohnungen sind ausgeschlossen. Ebenso sollen PV-Freiflä-
chenanlagen als Hauptnutzung ausgeschlossen werden. Parkie-
rungs- und Stellplatzflächen sollen aus flächensparenden Gründen 
vorrangig über Parkdecks zugelassen werden.
Die entsprechenden Festsetzungen zum internen naturschutz-
rechtlichen Ausgleich sowie zum Lärmschutz sind aus den Gut-
achten übernommen worden bzw. im weiteren Verfahrensverlauf 
zu ergänzen.

Verkehrstechnische Untersuchung (Stellungnahme Koehler 
& Leutwein vom Juli 2024)
Nach Abschätzung der zukünftig zu erwartenden Verkehrserzeu-
gung aufgrund der vorliegenden Daten ist mit einem zusätzlichen 
Verkehrsaufkommen von ca. 750 Kfz/24h je Richtung beziehungs-
weise ca. 1.500 Kfz/24 h im Querschnitt auszugehen.
Sofern eine zusätzliche äußere Erschließung der Gewerbepark-
erweiterung notwendig wird, erfolgt diese über die angrenzende 
K 4369. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wäre hier die Aus-
bildung eines Linksabbiegerstreifens notwendig. Aufgrund der 
dargestellten Sichtverhältnisse wäre außerdem eine Senkung der 
Höchstgeschwindigkeit auf die genannten 70 km/h zu empfehlen.

Schallimmissionsprognose (Stellungnahme DEKRA vom 
04.07.2024)
Die schalltechnischen Rahmenbedingungen für die Geräusch-
kontingentierung wurden mit dem Landratsamt Calw, Abt. 
Umwelt-/Arbeitsschutz, konkret abgestimmt. Im Rahmen der 
Schallimmissionsprognose sollen die Immissionsorte aus der 
schalltechnischen Untersuchung für die 6. Bebauungsplanände-
rung beibehalten werden. Zusätzlich ist die Situation in Richtung 
Oberweiler überprüft worden. Hinsichtlich der Gebietseinstufun-
gen bzw. Immissionsrichtwerte können beim I05 (Haus Tannen-
burg) die abgewogenen Zwischenwerte aus Untersuchung für die 
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6. Bebauungsplanänderung herangezogen werden. Bei der Ge-
räuschkontingentierung ist die Geräuschvorbelastung durch um 
10 dB reduzierte Immissionsrichtwerte berücksichtigt worden.
Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich für das Plangebiet 
folgende Emissionskontingente (LEK):
 LEK Tag  = 60 dB(A)/m²
 LEK Nacht =  45 dB(A)/m²
Maßgeblich sind hierbei die Immissionsorte I05 (Haus Tannenburg) 
und I06 (Ahornweg 60) mit Richtwerten eines „Reinen Wohnge-
biets“ (WR).
Aufgrund der deutlichen Unterschreitung der Zielwerte an ande-
ren Immissionsorten ist die Festsetzung von Zusatzkontingenten 
in südöstlicher Richtung („Allgemeine Wohngebiete“) mit 4 dB und 
in die übrigen Richtungen mit 11 dB zu empfehlen.

Umweltprüfung (Vorentwurf Umweltbericht HPC AG vom 
12.07.2024)
Mit Umsetzung der Planung wird Wald von ca. 10,08 ha in Gewer-
befläche umgewandelt. Aus Punkt 17.2.1 der Anlage zum UVPG 
ergibt sich für den Bebauungsplan „INTERKOM Enz-Nagold – 3. 
Erweiterung“ die Pflicht der Umweltverträglichkeitsprüfung.
Nach § 2a BauGB ist bei UVP-pflichtigen Bebauungsplänen ein 
Umweltbericht in die Planbegründung aufzunehmen. Der vorlie-
gende Umweltbericht entspricht dieser Vorgabe.
Das Plangebiet liegt westlich der Kreisstraße K 4369. Es umfasst 
eine Fläche von ca. 11,65 ha. Es überplant auch den nördlichen 
Rand der 2. Erweiterung des „INTERKOM Enz-Nagold“. Das rest-
liche Gebiet wird von Waldrand- bzw. Waldflächen eingenommen, 
am nördlichen Rand ist ein Waldbiotop ausgewiesen. Die Wald-
flächen bieten je nach Alter und Zusammensetzung der Bäume 
Lebensräume von mittlerer bis hoher Bedeutung.
Die Waldflächen müssen gerodet werden, dafür ist ein Antrag auf 
Waldumwandlungsgenehmigung erforderlich. Nach der Rodung 
kann das Plangebiet großflächig bebaut werden; der Bebauungs-
plan setzt dazu ein eingeschränktes Industriegebiet (GIe) fest. Die 
Erschließung soll nach aktuellem Stand über vorhandene Ver-
kehrswege erfolgen. Zum Parken sollen überwiegend Parkdecks 
sowie private Stellplätze dienen.
Die natürlich vorliegenden Böden weisen größtenteils eine gerin-
ge bis mittlere Bedeutung im Naturhaushalt auf. Im östlichen Teil 
des Plangebiets zeichnen sie sich durch eine gute Wasserspei-
cherkapazität aus. Am nördlichen Rand wird ein Waldbiotop an-
geschnitten, welches erhalten werden soll. An dieser Stelle liegen 
Böden vor, die als Sonderstandorte für die naturnahe Vegetation 
anzusprechen sind. Die Grundwasserneubildungsrate im Ge-
biet ist eher unterdurchschnittlich; Grund dafür ist der nur gering 
durchlässige, tiefere Untergrund. Klimatisch sind die betroffenen 
Waldrand- und Waldflächen als lufthygienisch und bioklimatisch 
besonders aktive Flächen anzusprechen.
Mit der Planung gehen mittel- bis hochwertige Waldflächen ver-
loren. Sie bieten Lebensräume für Tier-und Pflanzenarten. Der be-
sondere Artenschutz wird im Rahmen von artenschutzrechtlichen 
Untersuchungen berücksichtigt. Um im Vorfeld abzuschätzen, für 
welche artenschutzrechtlich relevanten Arten bzw. Artengruppen 
eine Betroffenheit durch das Vorhaben mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden kann, wurde im April 2024 eine Rele-
vanzprüfung durchgeführt.
Als Ergebnis kann für Vogelarten, Fledermausarten, die Hasel-
maus sowie streng geschützte Reptilienund Amphibienarten eine 
Betroffenheit i. S. der Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG 
nicht ausgeschlossen werden. Diese Arten bzw. Artengruppen 
werden derzeit vertieft untersucht.
Die Ergebnisse der vertieften Untersuchungen und die daraus 
abzuleitende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt im 
weiteren Verfahren. Der Umweltbericht wird im weiteren Verfahren 
fortgeschrieben.

Waldumwandlungsverfahren
Für die Umwandlung der derzeitigen Waldflächen ist ein Wald-
umwandlungsverfahren durchzuführen. Für die in Anspruch ge-
nommene Waldfläche wird im Rahmen des Teilflächennutzungs-
planverfahrens „Hochnagoldtal 2035 – Gewerbe“ ein Antrag auf 
Waldumwandlungserklärung bei der Höheren Forstbehörde ge-
stellt. Darin enthalten sind Angaben zum forstrechtlichen Eingriff 
und Ausgleich.
Der Antrag auf Waldumwandlungsgenehmigung nach § 9 LWaldG 
wird im Bebauungsplanverfahren bei der Höheren Forstbehörde 
gestellt. Die forstrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum 
Teilflächennutzungsplan „Hochnagoldtal 2035 - Gewerbe“ wird in 
diesem Zusammenhang verifiziert.

Dabei ist zu berücksichtigen, ob die Waldflächen besondere Funk-
tionen aufweisen (Waldfunktionen, Waldschutzgebiete). Im vorlie-
genden Fall ist die Waldfläche größtenteils als Erholungswald Stu-
fe 1b ausgewiesen. Lediglich am östlichen Rand, zur Kreisstraße 
hin, und am nördlichen Rand liegt Erholungswald der Stufe 2 vor.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass an der nördlichen Grenze 
des Plangebiets ein Teil eines geschützten Waldbiotops betroffen 
ist. Sonstige besondere Waldfunktionen sind nicht betroffen.
Der Regionalplan 2015 der Region Nordschwarzwald äußert sich 
zur Inanspruchnahme von Waldflächen in Form von Grundsätzen:

• Wald als alternativer Standort für Bauflächen
  (G5) Im Landschaftsraum Nordschwarzwald mit seinem ho-

hen Waldanteil sollen zur Erhaltung der Erholungseignung, 
des Biotopschutzes und des Kleinklimas in der Bauleitplanung 
Waldstandorte alternativ zur offenen Flur in die Bauflächen-
Standortsuche einbezogen werden. Dies gilt insbesondere für 
prädikatisierte Orte oder Gemeinden mit einem Waldanteil über 
65 %. Soweit dies aus städtebaulichen Gründen nicht möglich 
ist, sollte ein Ausgleich aufgrund baulicher Eingriffe in das Offen-
land durch Ausstockungen geprüft werden. Dieser Grundsatz 
gilt nicht in den Landschaftsräumen der Gäue.

• Waldflächenentwicklung
  (G6) Im Landschaftsraum des Nordschwarzwalds ist eine wei-

tere Zunahme der Waldflächen durch Erstaufforstungen oder 
Ersatzaufforstungen zu vermeiden. Die Gemeinden sollen Nicht-
aufforstungsgebiete nach dem Landwirtschafts- und Landes-
kulturgesetz ausweisen. Räumliche Schwerpunkte sollen die 
Gebiete zur regionalen Freiraumsicherung sein.

Öffentlichkeitsbeteiligung:
Nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist die Öffentlichkeit 
möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung des Gebiets in Betracht kom-
men, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffent-
lich zu unterrichten.
Der Vorentwurf des Bebauungsplans mit den Örtlichen Bau-
vorschriften wird deshalb mit Begründung und den nach Ein-
schätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen und den umweltbezogenen 
Informationen (siehe o. g. Ausführungen)

von Donnerstag, den 01.08.2024 bis Freitag, 11.10.2024
je einschließlich, bei der Stadtverwaltung Altensteig, Stadtbauamt, 
Rathausplatz 1, 72213 Altensteig und zwar im Wartebereich vor 
den Zimmern 302 und 303 im 2. Obergeschoss während der üb-
lichen Dienststunden öffentlich ausgelegt. Außerdem sind sämt-
liche Unterlagen auf der Homepage der Stadt Altensteig unter 
www.altensteig.de/bebauungsplan zur Ansicht und zum Down-
load bereitgestellt.
Jedermann kann während der angegebenen Frist Stellungnah-
men mündlich zur Niederschrift während der Dienststunden bei 
der Stadtverwaltung Altensteig (Anschrift siehe oben) vorbringen 
oder schriftlich an die Stadtverwaltung Altensteig richten. Bei 
schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift 
der Beteiligten angegeben werden.
Zusätzlich soll im Rahmen einer Informationsveranstaltung die Öf-
fentlichkeit über die Planung informiert und Gelegenheit zu Rück-
fragen gegeben werden. Diese ist wie folgt vorgesehen:

Montag, 23.09.2024 um 19:00 Uhr
in der Albblickhalle, Schulweg 12 in 72226 Simmersfeld.

Parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt die Anhörung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufga-
benbereich durch die Planung berührt wird.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird der geänderte Planentwurf nach 
Abwägung und Einarbeitung der eingegangenen Stellungnahmen 
öffentlich ausgelegt. Hierüber informieren wir wieder in den Mit-
teilungsblättern der Zweckverbandskommunen sowie auf der 
Homepage der Stadt Altensteig.

ALLES AUF  
EINEN BLICK !

Foto: undefined/iStock/Getty Images Plus
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Standesamtliche Mitteilungen

Sterbefälle

27.06.2024 in Nagold
Frau Herta Frey geb. Weber, Beurener Straße 16, 
Simmersfeld-Ettmannsweiler
86 Jahre

03.07.2024 in Beuren
Herr Joachim Eßrich, Flurstraße 17, Simmersfeld-Beuren
83 Jahre

Altersjubilare

Wir gratulieren am:

26. Juli
Frau Lore Kraemer, Ortsstraße 46, Ettmannsweiler
70 Jahre

27. Juli
Frau Anita Borkhart, Sonnenhalde 3, Simmersfeld
70 Jahre

Die Gemeindeverwaltung wünscht den Jubilaren einen frohen 
Festtag im Kreis der Familie und Freunde und für das neue Le-
bensjahr alles Gute, vor allem Gesundheit!

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchen-
gemeinde Simmersfeld

Kontakt
Evangelisches Pfarramt Simmersfeld
Pfarrer Alexander Schweizer
Otto-Kaltenbach-Str. 3
72226 Simmersfeld
Tel.: 07484 388
E-Mail: Pfarramt.Simmersfeld@elkw.de
Homepage: www.evki-simmersfeld.de
Pfarrbüro: Bianca Dengler, Di. und Fr. 9 - 11.30 Uhr

Kirchliche Nachrichten

Sonntag, 28.07.
Wochenspruch: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel su-
chen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr 
fordern.  Lukas 12,48b
9.45 Uhr Gebetszeit
11 Uhr Gottesdienst im Grünen beim Wasserrad mit Pfarrer 
Schweizer und dem Posaunenchor
Opfer: für die eigene Gemeinde
Gottesdienst online:
Dieser Gottesdienst kann leider nicht gestreamt werden.

Ortschaftsrat Beuren eingesetzt

Der bisherige und der neue Ortschaftsrat von Beuren traf sich 
am Freitag, den 19.07.2024 zur konstituierenden Sitzung im 
Bürgersaal Beuren.
Ortsvorsteher Herbert Roller begrüßte alle Anwesenden sowie 
Herrn Bürgermeister Jochen Stoll und Frau Mayer von der Ge-
meindeverwaltung. Herr Alfred Kopp hatte bereits vor der Wahl 
angekündigt, dass er aus dem Gremium ausscheiden wolle. 
Ortsvorsteher Roller betonte die sehr gute Zusammenarbeit 
mit Herrn Kopp, den man ungern aus dem Gremium entlasse. 
Herr Kopp gehörte 30 Jahre lang dem Gremium an.
Auch Bürgermeister Jochen Stoll bedankte sich sehr herz-
lich für die Tätigkeit von Herrn Kopp und bestätigte das gute 
Arbeitsklima im Ortschaftsrat Beuren. Als Anerkennung erhielt 
Herr Kopp eine Urkunde der Gemeinde Simmersfeld, ein Ab-

schiedsgeschenk sowie eine Ehrenurkunde des Gemeinde-
tags Baden-Württemberg.
Ebenfalls eine Ehrenurkunde des Gemeindetags Baden-Würt-
temberg sowie ein Geschenk erhielt Hans Uli Blaich für 10 
Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Ortschaftsrat.
Anschließend nahm Herr Stoll die Verpflichtung der neuen Ort-
schaftsräte vor und überreichte den neu gewählten Ortschafts-
räten Herbert Roller, Jochen Seeger, Hans Uli Blaich, Benedikt 
Großhans und Johannes Wörner ihre Ernennungsurkunde.
Als Ortsvorsteher wurde Herbert Roller vorgeschlagen und als 
dessen Stellvertreter Jochen Seeger. Die Ortsvorsteher wer-
den dann auf Vorschlag vom Ortschaftsrat in der Gemeinde-
ratssitzung am 24.07.2024 gewählt.

von links: Ortsvorsteher Herbert Roller, der ausscheidende 
Ortschaftsrat Alfred Kopp und Bürgermeister Jochen Stoll

 
von links: Johannes Wörner, Jochen Seeger, Herbert Roller, 
Hans Uli Blaich, Benedikt Großhans und Bürgermeister Jo-
chen Stoll Fotos: Gemeinde Simmersfeld

mayer
Rechteck


